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Billige Fahrt im Schweizerland
Diese Maschine iührl einen
Extrazug nach Zürich. 40 bis
50°/o Ermässigung bei ;

250 Teilnehmern, ^

Herr und Frau Merli machen mit ihren
3 Kindern einen Ausflug und benützen

-jp- ein Familienbillet. Fahrpreisermäs-

j sigung bis 30"/u. Gültigkeil 10 Tage,-

' s für Strecken von 200 km auch 45 lägige
<v, Familienbillette. Mindeslbeteiligung :

y Vater oder Mutter und 2 Kinder (von ^
4-25 Jahren),

£DTfio

Für belie-^^^_L^P^ l
bige AusflugsroulerT" j-^-n
werden verbilligte Für Retour- ü. Rundfahrten
Rundfahrtbillette aus- vonwenigstens300kmgibt
gegeben, die v. 300 km es nach Wunsch zusam-
an 45 Tage gültig sind, mengeslellle Billette für 45

~- Tage. Grosse Kombinalions-
^ möglichkeiten für Ferienrei-

r. yJPj'F'j sen, und 20".,. Ermässigung.

Fräulein Marie sendet
ihrer Mutter einen
Gutschein zum Gratisbezug
eines Billets. Gültigkeitsdauer

3 Monate.

Die Schule von Gemswil
macht ihre Schulreise. Der
Schulfahrliarif bietet .eine
Ermässigung von 50-70 "/o, je
nach den Alterstufen.

Der gemischte Chor Röseli-
garie macht seinenFrühjahrs-
ausflug. Ermässigung auf
Kollektivbillelten für Gruppenfahrten

20-50 "zu, je nach der
Zahl der Teilnehmer.

Flerr Meyer benützt für seine
Geschäflsfahrten ein Jahres-
generalabonnemenl, güllig
für beliebige Fahrten auf
einem Netz von über 5000 km.
Preis inkl. Schnellzugszuschlag

für II. Kl. Fr. 1470, für
III. Kl. Fr. 1050. Bezahlung in
drei Raten. "*-•

Tanle Emma
besucht ihre Nichte
u. benützt hierzu
\ ein Relourbil-

let. 20",) Raball.

CJ V V Herr Mül-
1er reist
weniger häufig

und benützl dann am
besten statt des Generalabonnements

ein sog.
Halblaxabonnement, mit dem er
Billelle zum halben Preise lösen

kann.

Kinder unter 4
Jahren werden
gratis, von 4-12 Jahren zum
halben Preis befördert.

Herr Äffoller kommt
jede Woche l-2mal
in die Stadt. Er
benützl hierzu das
lAbonnement für 10

Retourfahrlen in 3

Monaten. 20°/o
Ermässigung auf den
Retourlaxen bei 10

km, 25 °/o bei 20 km,
40 °/o bei 100 km und
45 u/o bei 200 km.

Sehr vor-
leilhaftund

bequem ML
sind auch JW

die Generalabonne-
menls für 15 und 30

Tage oder für 3

Monate. Für Fr. 92 kön-
,nen Sie zwei volle
Wochen über die

Schweizerbah- ['M
nen verfügen, als nJ

wären sie Ihr y"

Eigentum.

Enorm billig sind die
Streckenabonnemenls
für tägliche Fahrten
zwischen Wohnort und
Arbeitsort.FürArbeiter,
Schüler und Lehrlinge
kostet beispielsweise
ein Monalsabonne-
ment auf 20km bereits
weniger als 6 gewöhnliche

Retourbillette.

MisterSmith ausLondon

kann für 67 Fr. 8

Tagelang die ganze
Schweiz befahren,
weil er ein
kurzfristiges General-
abonnemenl
besitzt.

prix réduits en Suisse



Wer reist, hilft die Krise überwinden. Ohne blühenden Reiseverkehr

ist die Ernährung und Bekleidung unseres Volkes auf die Dauer
unmöglich; denn die Ausfuhr von fabrizierten Artikeln genügt
nicht zur Bezahlung der eingeführten Lebensmittel und Rohstoffe.
Nur ein lebhafter Fremdenverkehr kann den Ausgleich schaffen

Der Schweizerische Kongress

für Touristik und Verkehr in Zürich

vom 30. März—2. April 1933

setzt sich zum Ziel, die natürlichen, kulturellen und

technischen Grundlagen, auf denen sich der

schweizerische Fremdenverkehr aufbaut, festzustellen,-

die Entwicklung, den Umfang und die finanzielle

Tragweite dieses einen grossen Zweiges der schweizerischen

Volkswirtschaft darzustellen,-

unserVolk über die Bedeutung aller Gewerbe des

Fremdenverkehrs für die Erhaltung des Volkswohlstandes

aufzuklären,-

die Schicksalsverbundenheit aller schweizer.

Wirtschaftsgruppen zu zeigen und der gewaltigen Krise mit

planmässiger Verkehrsförderung entgegenzuwirken.
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